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Übersicht zu den Hautscreening-Sonderverträgen der KV Berlin außerhalb des EBM (Stand 25.01.2012)                                      
 

Krankenkassen Techniker Krankenkasse BIG direkt gesund 
 

Barmer GEK Knappschaft 

Vertragsbeginn 01.01.10 01.01.10 ab 01.01.2012 ab 01.01.2012 

Anspruchsberechtigte 
Versicherte 

 Versicherte ab dem 20. bis 
vollendetem 35. Lebensjahr 

 Versicherte bis vollendetem 35. 
Lebensjahr 

 Versicherte die das 16. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 
35. Lebensjahr vollendet haben 

 Versicherte bis vollendetem 
35. Lebensjahr 

Vergütung für erbrachte 
Leistung erfolgt für Versicherte 
mit Wohnort in folgenden KV-

Bereichen: 
bundesweit 

Untersuchung alle 2 Jahre (frühestens nach Ablauf von 7 Quartalen) 

Leistungsumfang 

 Anamnese 
 Ganzkörperinspektion der 

gesamten Haut einschließlich 
des behaarten Kopfes sowie 
aller Intertrigines,  

 Dokumentation und  
Befundübermittlung  

 Beratung 

 Anamnese
 Ganzkörperinspektion der gesamten Haut einschließlich des behaarten Kopfes sowie aller Intertrigines, 
 Auflichtmikroskopie bei medizinischer Notwendigkeit 
 Dokumentation und  Befundübermittlung 
 Beratung 

Teilnahmeberechtigte Ärzte Arzt im Bereich der KV Berlin, in einer Praxis angestellt oder in einer zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen ärztlich geleiteten Einrichtung 
tätige Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten oder Dermatologen, die über eine Genehmigung zur Abrechnung der EBM-NR. 01745 verfügen. 

Abrechnung / Vergütung 

SNR 99200=derzeit 21,20 €  
(entspricht EBM-Nr. 01745) 

SNR 99200 = derzeit 25,00 € (21,20 
€ entsprechend EBM-Nr. 01745 + 

3,80 €)  

SNR 99200 = derzeit 25,00 € (21,20 
€ entsprechend EBM-Nr. 01745 + 

3,80 €) 

SNR 99200 = derzeit 25,00 € 
(21,20 € entsprechend EBM-Nr. 

01745 + 3,80 €) 
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

Teilnahmeerklärung (Ärzte) ja 

Praxisgebühr 

nein 
(bei ausschließlicher 
Inanspruchnahme als 

Vorsorgeleistung) 

ja 

 

Sonstiges 
Eine parallele privatärztliche 

Abrechnung nach 1,7, 27 und 28 
GOÄ ist ausgeschlossen. 

Eine parallele privatärztliche Abrechnung nach 1,7, 27 und 28, 750 GOÄ ist ausgeschlossen. 

 


